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Wer war Clementia von Gleiberg?1 Hier in der Region Mittelhessen fällt 
die Antwort schnell: die Gründerin des Augustiner-Chorherrenstifts auf 
dem Schiffenberg.2 Doch bildet dieser Akt des Jahres 1129 nur den 
Schlusspunkt eines langen, bewegten Frauenlebens. Was wissen wir 
über die wohl über 70-jährige Gräfin, die am Ende ihrer Tage in dem, 
aus ihrer Sicht fernen, Gleiberger Wittum an der Lahn – nach einem Be-
nediktinerkloster bei Luxemburg – noch ein Stift ins Leben gerufen hat?3 

Die urkundliche und sonstige Quellenlage zu Gräfin Clementia ist, wie 
schon Euler klargestellt hat, schmal: fünf Urkunden, eine Bleitafel, ein 
wohl echter Siegelabdruck und ein Eintrag des Todestags zum Geden-
ken. Angesichts dieses kargen Quellenbestands muss der Historiker 
durch genealogische Forschungen, vertrauend auf das Sippenbewusst-
sein4 des frühen Mittelalters, weitere Zusammenhänge aufzudecken su-
chen, letztendlich nur mit begründeten Mutmaßungen arbeitend. Was ist 
über Clementia als Mensch erfahrbar? Diese Frage wird leider echolos 
verhallen. 

Trotz dieser Ernüchterung verlohnt es, Clementias Herkunft, ihren bei-
den Ehen nachzugehen und ihren Ort im europäischen Hochadel und in 
der politischen Vernetzung in krisenhaften Zeiten präziser zu bestim-
men.5 

Vor 1058, vielleicht um 1055, in Aquitanien geboren, hat Clementia be-
wegte Zeiten miterlebt: Von der heißen Phase des Investiturstreits, als 
König und Papst – die Weltordnung des christlichen Mittelalters erschüt-
ternd – sich wechselseitig absetzten, als Clementias Vetter König Hein-
rich IV. den Bußgang nach Canossa auf sich nahm, bis hin zum Worm-
ser Konkordat 1122, als Kaiser und Papst in einem typisch mittelalterli-
chen Kompromiss das Investiturproblem regelten, bis hin zum Ausster-
ben des salischen Kaiserhauses 1125. Die Königswahl des betagten 
Sachsen Lothar III.6 in jenem Jahr spiegelt das neue Selbstbewusstsein 
der deutschen Reichsfürsten in weltlichem und geistlichem Gewand, 
letztendlich ein Ergebnis jener krisenhaften Jahrzehnte, die Clementia 
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an der Seite zweier Ehemänner gräflichen Standes erlebt hat. Zur Bilanz 
dieses erfüllten Frauenlebens gehören nicht nur ein Kloster und ein Stift, 
sondern auch der Segen einer Kinderschar. 
Der Herzog von Aquitanien7 aus dem Hause Poitou zählte im 11. Jahr-
hundert zu den mächtigsten Kronvasallen der westfränkisch-
französischen Könige, den Capetingern.8 Die Herrschaft bzw. der Ein-

flussbereich dieses 
Herzogs erfassten die 
Landschaften Poitou, Au-
vergne, Limousin, 
Saintonge, Angoumois 
und Périgord. Clementias 
Vater, Herzog Wilhelm 
VII. der Kühne (1039–
1058),9 gewann die 
Anwartschaft auf die 
Gascogne. Andererseits 
hat der Graf von Anjou im 
Norden hartnäckig 
versucht, die Herrschaft 
über Aquitanien dem 
Hause Poitou zu 
entwinden. Betrachtet 
man die Ahnentafel des 
Hauses Poitou,10 so 
bewegten sich vor 1043 
die Wahl der Gattinnen 
bzw. die Verheiratung der 
Töchter im Umfeld der 
Kronvasallen und des 

hohen Adels. Beachtung freilich verdient Clementias Großtante Adela, 
die als Gattin des Begründers der französischen Königsdynastie der 
Capetinger, Hugo Capets (987–996), Stammmutter aller französischen 
und portugiesischen Könige bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts gewor-
den ist – eine „Nachschau“ indessen des Historikers, war Hugo doch bei 
der Hochzeit erst Graf von Paris und Herr der Ile-de-France. Wegberei-
terin – so könnte man sagen – der kleinen Clementia, die vor 1058 als 
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Tochter Wilhelms VII. und seiner Gattin Ermesindis geboren wurde, war 
zweifellos ihre Tante Agnes, die 1043 den deutschen König, den Salier 
Heinrich III., geheiratet hatte.11 Wir kennen Agnes als Regentin des 
Deutschen Reiches 1056 bis 1062 für ihren minderjährigen Sohn Hein-
rich IV.;12 sie starb 1077 in Rom. Die hohe Stellung ihrer Tante wird das 
Kind Clementia kaum wahrgenommen haben; für die erwachsene Her-
zogstochter war dies bereits Geschichte. 
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Die Namen „Clementia“ und „Ermesindis“ erscheinen in Zentraleuropa 
ungewohnt: Dies weckt die Neugier des Historikers nach der Herkunft 
der Herzogin Ermesindis.13 Sie, die Witwe Herzog Wilhelms VII., gelobte 
1058, auf eine zweite Heirat zu verzichten.14 Sie begleitete 1065 ihre 
Schwägerin Agnes, die vormalige Reichsregentin, nach Rom, hat indes-
sen im Winter 1065/66 die Ewige Stadt wieder verlassen.15 Damit verlie-
ren sich die Spuren der Ermesindis. Ob Clementias Oheim, Herzog Wil-
helm VIII. von Aquitanien (1058–1086), seine Nichte und Mündel an 
seinen Hof in Poitiers geholt hat, ist gut denkbar, aber nicht nachweis-
bar. 

Gft. Bigorre  
(um Tarbes) Carcassonne Der Name „Ermesindis“ im Hochadel  

(zu Anm. 17) 
 

Grenze zwischen Christen (Norden) 
und Muslimen (Süden)

Kartenvorlage nach Ramon Menendez Pidal: Die Spanier 
in der Geschichte. München 1955 (S. 182) 

Christliche Königreiche und Taifenreiche in der Mitte des 11. Jahrhunderts 



Es konnte ihm ja nicht gleichgültig sein, wen die einzige Tochter seines 
älteren Bruders heiraten sollte. Bei der Frage, wo in der zweiten Hälfte 
des 10. und in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts die Namen „Er-
mesindis“ und „Clementia“ im Hochadel geläufig waren, wird man über-
zeugend fündig in Nordostspanien und im nördlichen Vorland der Pyre-
näen.16 Der Name „Ermesindis“ begegnet bei den Grafen von Barcelo-
na, Bigorre,17 Ampurias, Carcassonne. König Garcia V. (III.) von Navar-
ra (1035–1054) ließ eine seiner Töchter auf den Namen Ermesindis tau-
fen, hergeleitet von deren Großmutter aus dem Grafenhaus von Bigor-
re.18 Bedenkt man den hohen politischen Rang der Herzöge von Aquita-
nien, so könnte man die Grafen von Barcelona in Betracht ziehen. Die 
Nachhaltigkeit, mit welcher der Name „Ermesindis“ unter den Nach-
kommen Clementias weitergelebt hat,19 könnte als Hinweis auf eine be-
deutende Ahnfrau dieses Namens gelten, da Clementias Mutter selbst 

nicht politisch hervorgetreten 
ist.  

Der Gedanke ist – wiewohl 
hypothetisch – durchaus reiz-
voll, hier die Gräfin Ermesin-
dis von Barcelona († 1058)20 
in die Diskussion einzuführen. 
Aus dem Hause Carcasson-
ne–Couserans stammend, 
waltete sie 1018–1023 und 
1035–1041 als Regentin in 
den Grafschaften Barcelona, 
Gerona und Osona. Unter ihr 
begann die Suprematie die-
ser Herrschaftsbildung, der 
königgleiche Bedeutung zu-
gebilligt wurde.21 Auf jeden 
Fall halte ich es für sehr 
wahrscheinlich, dass die Mut-
ter der Clementia von Glei-
berg aus dem Großraum um 
die östlichen Pyrenäen gebür-
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tig gewesen ist. Über-
haupt konnte das Mäd-
chen Clementia sich auf 
eine illustre Abkunft – be-
sonders von Karl dem 
Großen und von Heinrich 
I. (919–936) – berufen, 
was im Mittelalter im All-
gemeinen bewusst und 
von hoher Bedeutung 
war.22 

Die verwandtschaftlichen 
Beziehungen ins Deut-
sche Reich könnten Cle-
mentias erster Ehe mit 
dem Grafen Konrad I. von 
Luxemburg förderlich ge-
wesen sein. Diese – aus 
aquitanischer Sicht – Fernehe mag zunächst daraus seine Erklärung fin-
den, dass Clementias Oheim für sein Mündel möglichst einen Ehemann 

anstrebte, der nicht im po-
litischen Kräftespiel in und 
um Aquitanien irgendwel-
che Ansprüche auf das 
Herzogtum ableiten moch-
te. Der Krieg mit dem Gra-
fen von Anjou war noch in 
frischer Erinnerung. Ande-
rerseits besteht die be-
gründete Vermutung, dass 
die Kaiserin Agnes dem 
Luxemburger ihre Nichte in 
Aussicht stellte, um diesen 
für die Sache der Salier so 
wichtigen Grafen enger an 
das angestammte Herr-
scherhaus in Deutschland 
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zu binden. Da Clementia erst 1080 erstmals urkundlich genannt wird, ist 
der Zeitpunkt der Eheschließung kaum zeitlich fixierbar. Die Angabe der 
jüngeren Forschung: „Kurz vor 1075“23 halte ich für zu spät angesetzt. 
Bei einem zeitüblichen Heiratsalter für Mädchen ab 12 Jahren könnte 
man wohl eher sagen: „Kurz vor 1070“. Das Haus Luxemburg,24 das nun 
unser Interesse auf sich zieht, war unter dem letzten Ottonen, Kaiser 
Heinrich II. (1002–1024), in Königsnähe gerückt, denn die Gattin Hein-
richs, Kunigunde, entstammte dieser Grafenfamilie. Die Luxemburger 
verhielten sich bis zur Krise des Investiturstreits saliertreu und erlangten 
zeitweise das Amt des Herzogs von Bayern bzw. von Nieder-
Lothringen.25 Zu ihrer Machtbasis zählte auch die Burg Gleiberg in Mit-
telhessen,26 eine Burg von hoher geostrategischer Bedeutung. Während 
der Regentschaft der Kaiserin Agnes (1056–1062) hatten sie offenbar 
keine Kontakte zur Krone, sondern widmeten sich – neue Freiräume 
nutzend – dem Ausbau ihrer Besitztümer und Gerechtsame. So hatte 
Clementias Ehemann Graf Konrad I. in seinen frühen Jahren nach 1059 
eine harsche Auseinandersetzung mit dem Erzbischof von Trier. Den 
erschütternden Akt von Canossa 1077, wo Clementias Vetter König 
Heinrich IV. vor Papst Gregor VII. als Büßer mit dem Ziel der Bannlö-
sung erschien, hat die Aquitanierin sicherlich als erwachsene Frau ver-
nommen. Dem Chronisten Bernold von Konstanz,27 einem strikten Sa-
liergegner, verdanken wir die Nachricht, dass Konrad von Luxemburg 
ein unermüdlicher Anhänger Heinrichs IV. gewesen sei und sich erst 
gegen Ende seines Lebens von dem gesalbten Vetter seiner Gattin ab-
gewandt habe. In anderen Quellen ist indessen diese Saliertreue nicht 
eindeutig belegbar. Konrad nahm wohl, wie viele andere Fürsten auch, 
eine eher abwartende Position ein. 

Der Übertritt des Grafen in das antisalische, also gregorianische Lager 
manifestierte sich im Jahre 1080 in einer Stiftung Konrads für ein Kloster 
in Verdun, das ganz klar gregorianisch zugeordnet war.28 Im Text dieser 
Urkunde wird die Zustimmung Clementias und ihrer Söhne als Erben, 
Heinrichs, Konrads, Wilhelms eigens erwähnt. Wie schon angedeutet: 
Dies ist der erste Beleg für die Gräfin Clementia in der Überlieferung un-
serer Quellen. Zu beachten ist, dass der letzte Sohn des Paares dem 
aquitanischen Großvater – Herzog Wilhelm VII. – nachbenannt war. 
Dieser Taufname zählte bis dahin nicht zu den Hausnamen der Luxem-
burger. In dieses Bild passt, dass sich Konrads jüngerer Bruder, also 
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Clementias Schwager, Hermann 1081 zum Gegenkönig wählen ließ.29 
Von nur wenigen Fürsten gekürt, besaß er wider Heinrich IV. – seit 1084 
im Glanz der Kaiserwürde – keine Chance und starb 1088 an einer im 
Kampf erlittenen Wunde. 

Zur Sühne seiner Untaten in der Jugendzeit und für das Seelenheil stif-
tete Graf Konrad mit Clementia 1083 das Benediktinerkloster Altmünster 
bei Luxemburg,30 wobei sich die Grafenfamilie die Vogtei (Schutzherr-
schaft) vorbehielt. Die Zustimmung der Gattin Clementia und der Kinder 
als Erben wurde im Stiftungsbrief eigens vermerkt, weil dies rechtlich 
von Belang war. Die reichbemessene Ausstattung der Abtei, die in der 
Folge als Grablege des Hauses Luxemburg in Aussicht genommen 
wurde, spiegelt das Selbstbewusstsein dieser Familie. Beim Grün-
dungsakt war, auch als Vertreter Papst Gregors VII., Bischof Hermann 
von Metz31 anwesend, der zugleich die bereits fertiggestellte Krypta 
weihte. Hermanns Anwesenheit unterstreicht den antisalischen Standort 
der Familie Luxemburg. 

Im Jahre 1085 brach Graf Konrad, wohl wiederum beseelt vom Gedan-
ken einer Sühneleistung vor Gott, vielleicht aber auch, um einer aktiven 
Parteinahme in der politischen Zerrissenheit seiner deutschen Gegen-
wart auszuweichen, zu einer Pilgerreise nach Jerusalem auf.32 Clemen-
tia und die Kinder konnten nicht ahnen, dass es ein Abschied für immer 
sein sollte. In damaligen Zeiten – noch vor den Kreuzzügen – war dies 
gewisslich eine gefahrenreiche Mutprobe, die Graf Konrad auf der 
Rückkehr vom Heiligen Land in Italien mit dem Leben bezahlt hat.33 
Clementia, Verwalterin der Grafschaft Luxemburg in Abwesenheit des 
Gemahls – zumindest faktisch, falls der älteste Sohn gerade volljährig 
war –, wurde damit 1086, wohl etwa 30-jährig, Witwe. Im Gegensatz zur 
Mutter Ermesindis gelobte sie nicht, auf eine zweite Ehe zu verzichten. 
Wahrscheinlich auf Grund einer Abmachung des Pilgers ließ Clementia 
den Leichnam ihres Mannes aus dem Süden holen und 1088 in der 
Krypta der Altmünsterabtei bestatten.34 Eine Bleitafel aus seinem Grab, 
deren Text kopial überliefert ist, nennt mit Namen die Witwe und die 
Kinder. Dieser Quellentext wurde lange Zeit als verfälscht angefochten 
und in Zweifel gezogen; doch gilt er mittlerweile als vertrauenswürdig.35 
Die Datierung der Bestattung auf dieser Tafel unterstreicht den politi-
schen Standort der Luxemburger: „unter dem verfluchten Tyrannen 
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Heinrich und im Angedenken an Papst Gregor“.36 Geht diese Formulie-
rung – was ja nahe läge – auf die Witwe des Grafen zurück? Hat sich 
Clementia so weit von ihrem kaiserlichen Vetter entfernt? 

Am 8. August 1090, dem Tag der endgültigen Bestattung Graf  I. in der 
Krypta des Altmünsterklosters, stiftete Clementia dieser Abtei – wohl 
aus ihrem Witwengut in Luxemburg – Güter in Schifflingen und Merl (bei 
Esch bzw. bei Luxemburg). Die Kenntnis verdanken wir einer Urkunde, 
die ihr Sohn Graf Wilhelm von Luxemburg 1123 ausfertigen ließ;37 „ve-
nerabilis mater“ (verehrungswürdige Mutter) nannte er damals seine 
noch lebende Mutter. Aus der Ehe Clementias mit Graf Konrad I. sind 
sechs Kinder hervorgegangen:38 

– Heinrich III., Graf von Luxemburg, gest. 1096. 
– Adalbero, Geistlicher in Metz, gest. 1097/98 vor Antiochia auf dem 

Ersten Kreuzzug. 
– Konrad, Graf (1080 erwähnt), wohl früh verstorben. 
– Wilhelm, Graf von Luxemburg, gest. 1130. 
– Ermesindis (gest. 1141). Gatte: Graf Gottfried von Namur. Ihr Sohn 

sollte später die Grafschaft Luxemburg von dem staufischen König 
Konrad III. erhalten.  

– Mathilde. 

Von diesen Namen sind nur zwei markant als luxemburgische Hausna-
men zu bewerten: Heinrich und Adalbero. Heinrich hießen der Groß-
oheim Graf Konrads I. (1004 bis 1009 und 1017 bis 1028 Herzog von 
Bayern) und sein Oheim (1042 bis 1047 Herzog von Bayern); der Name 
Adalbero war seit Generationen an Knaben vergeben worden, die für 
die geistliche Laufbahn bestimmt waren (Bischof von Metz 929 bis 962; 
Propst von St. Paulin in Trier; Bischof von Metz 1047 bis 1072). Konrad 
trug den Namen des Vaters und erinnerte so an die konradinischen Vor-
fahren. Mit Wilhelm und Ermesindis folgten namengebend die aquitani-
schen Ahnen der Mutter; die Patin der kleinen Mathilde bleibt unbe-
stimmt. – Im Jahre 1086 starb gleichfalls Clementias Oheim Herzog Wil-
helm VIII. von Aquitanien, vermutlich ihr „Ersatzvater“. Ihm folgte sein 
Sohn Wilhelm IX. († 1126), genannt „der Troubadour“.39 

Der bekannte Luxemburger Historiker Camillus Wampach40 vertrat die 
These, dass die Gattin des Grafen Konrad und die Stifterin des Schif-
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fenberg im Jahre 1129 zwei verschiedene Personen gewesen seien. 
Dies kann heute als widerlegt gelten: Wir müssen eben davon ausge-
hen, dass Clementia ein – für die damalige Zeit – sehr hohes Alter er-
reicht und die Siebzig überschritten hat. Ihre berühmte Urgroßnichte  
Eleonore (Alienor) von Aquitanien, erst Königin von Frankreich, dann 
von England, starb 1204 mit über achtzig Jahren. Aus Clementias eige-
ner Zeit kann ein weiteres Beispiel vorgezeigt werden: ihre Cousine 2. 
Grades, Agnes, Tochter Kaiser Heinrichs IV., starb 1143 mit 71 Jahren, 
nachdem sie – ein Leben in anderen Umständen – mindestens 22 Kin-
dern das Leben geschenkt hatte.41 

Clementia dürfte, als sie Witwe wurde, um die dreißig Jahre gezählt ha-
ben. Aus der umfangreicheren Schiffenberg-Urkunde von 112942 wissen 
wir, dass sie eine zweite Ehe mit Graf Gerhard I. von Geldern († 1131) 
einging, die ich keineswegs – so Euler43 – als „nominell“ einschätze: 
Schließlich war auch diese Ehe mit einem Sohn und zwei Töchtern ge-
segnet.44 Der Zeitpunkt der Hochzeit ist nicht überliefert: wohl kurz nach 
1090. Damit wäre die Geburt der drei Kinder – Gerhard II. († 1134), Jo-
lante und Judith († 1151) – 1090/95 einzuordnen. Danach überschritt 
Clementia die Schwelle ihres 40. Lebensjahres. 

Die Vorfahren des Grafen Gerhard sind seit Anfang des 11. Jahrhun-
derts in Wassenberg und Kleve am Niederrhein als Inhaber von Reichs-
lehen bezeugt.45 Im Jahre 1085 hören wir von der Burg Wassenberg 
(nahe Aachen, heute diesseits der niederländischen Grenze in Nord-
rhein-Westfalen); seit 1096 nannte sich die Familie: von Geldern. Die 
Initiative zur Eheschließung Gerhards I. mit der Witwe des Luxemburger 
Grafen dürfte wohl – aus politischer Sicht – von Geldern ausgegangen 
sein. Vielleicht noch zu Lebzeiten seiner Mutter Clementia heiratete ihr 
Sohn Graf Gerhard II. die Erbin der Grafschaft Zutfen. Sein Vater Graf 
Gerhard I. stiftete auf seiner Burg Wassenberg 1118 ein kleines, dem hl. 
Georg geweihtes Stift.46 Ein Anteil seiner Gattin ist nicht erkennbar. Ba-
ron Sloet hat 1872 die urkundlichen Quellen der Grafschaften Geldern 
und Zutfen – leider ohne Register – ediert.47 Ich habe die darin publizier-
ten lateinischen Akten – wie vermutlich schon Euler – gelesen. Eine 
Spur Clementias war nicht aufzufinden. Doch zeigte sich, dass Graf 
Gerhard I. nach 1101 als Zeuge in Urkunden Kaiser Heinrichs IV. in Er-
scheinung getreten ist,48 dass er zum Umfeld des vom salischen Herr-
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scher eingesetzten Kölner Erzbischofs Friedrich I. (1100–1131) gehört 
hat.49 Clementia wieder näher an ihrem Vetter Heinrich IV.? 

Für das Jahr 1103 besitzen wir die gut bezeugte Nachricht,50 dass Burg 
Gleiberg von dem Mitregenten des Kaisers, seinem Sohn König Hein-
rich V., eingenommen worden ist. Clementia hatte, wie wir später erfah-
ren werden,51 als luxemburgisches Wittum Besitzrechte an der mittleren 
Lahn erhalten, darunter eben besonders den Ostteil des Komplexes mit 

dem Schiffenberg. Be-
kanntlich52 setze ich die 
Teilung dieser so genann-
ten „Grafschaft an der mitt-
leren Lahn“ früh – nach 
1059 – an: als Teilung zwi-
schen den Brüdern Konrad 
und Hermann von Luxem-
burg. Im Jahre 1103 wäre 
die Burg Gleiberg in Hän-
den des Sohnes des Ge-
genkönigs Hermann gewe-
sen, in den Händen Ottos 
von Rheineck also, der sich 

von den Saliern befehdet sah. Zwar hatte Clementia Anteilsrechte an 
der Burg, aber der Angriff Heinrichs V. 1103 setzt m. E. die Teilung vor-
aus. Die Saliernähe des Grafen von Geldern 
und damit Clementias blieb auch unter Hein-
rich V. (1106–1125) zunächst erhalten.53 Der 
letzte Salier hat sich mehrfach auf den Rat 
dieses Grafen berufen.54 Heinrich V. – das 
war jener Kaiser, der 1122 mit dem Kom-
promiss des Wormser Konkordats55 den 
Jahrzehnte währenden Investiturstreit bei-
legte. Clementia hat diesen Akt aus einer 
besonderen Sicht wahrnehmen dürfen: So-
wohl der Kaiser wie auch der Papst Calixtus 
II. (1119–1124) gehörten zu ihren näheren 
Verwandten. Im gleichen Jahr erregte ein 
Skandal die abendländische Kirche: der 
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Sturz des Abtes Pontius von Cluny, Herr über das bedeutendste Kloster 
der Christenheit.56 Auch Pontius war ein näherer Verwandter der Gräfin. 

Nach 1125, mit dem Aussterben der salischen Kaiserdynastie, hat sich 
der Graf von Geldern König Lothar III., dem Sachsen, angeschlossen. 
Kurz vor seinem Tod († 24.10.1131) sehen wir Graf Gerhard I. mit Cle-
mentias luxemburgischen Enkeln Graf Konrad II. von Luxemburg und 
Graf Wilhelm von Gleiberg (später Erbauer der Wasserburg Gießen) mit 
den Nachkommen ihres Schwagers König Hermann (1081–1088) sowie 
mit Clementias Schwiegersohn Graf Gottfried von Namur in der Zeugen-
liste einer Urkunde Lothars III. auf einem Hoftag in Lüttich vereint.57 
Clementias drei Kinder aus der zweiten Ehe waren nun erwachsen:58 

– Graf Gerhard II. von Geldern, verheiratet mit der Erbin der Graf-
schaft Zutfen. Er starb bereits 1134 (oder kurz zuvor), hinterließ 
aber einen Sohn. 

– Jolante. Sie ehelichte nacheinander Graf Balduin III. von Henne-
gau († 1120) und Gottfried von Bouchain. Ihr Todesjahr ist offen-
bar unbekannt. 

– Judith († 1151). Als Erbin von Wassenberg ehelichte sie den Gra-
fen Walram I. von Limburg († 1139). 

******* 

Auf Clementias Spur in Mittelhessen, auf das Stift Schiffenberg, möchte 
ich nicht in epischer Breite eingehen. Hier stellte die greise Gräfin59 für 
ihr Seelenheil ihr – aus ihrer Sicht – entfernt liegendes Wittum aus ers-
ter Ehe zur Verfügung. Ohne es ahnen zu können, hat sie gleichzeitig 
über den Standort des späteren Gießen, an das damals sicherlich noch 
niemand gedacht hat, entschieden. Als 1150 ihr Enkel Wilhelm Burg 
Gleiberg räumen musste,60 sah er sich zum Bau einer Wasserburg in 
der Flussaue genötigt, denn auf dem Schiffenberg blühte ja der Groß-
mutter Augustiner-Chorherrenstift. 

Aus dem Jahre 1129 liegen zwei Urkunden61 zur Gründung dieses Stifts 
vor: 
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– Trier 1129 VI 17: Erzbischof Meginher von Trier (1127–1130),62 
Diözesan des Platzes, bestätigte die Schenkung des Ortes (locus) 
Schiffenberg von Seiten der Clementia an das Erzstift Trier. Mit 
diesem Titel – auf Grund einer Kopie des 14. Jahrhunderts über-

 



liefert – übergab die „domina Clementia venerabilis comitissa“ (die 
Herrin C., die verehrungswürdige Gräfin)63 mit Zustimmung ihres 
Sohnes, des Grafen Wilhelm von Luxemburg (1095–1130) und ih-
rer Tochter Ermesindis [Gräfin Namur] den Ort mit sechzehn Hufen 
samt Zehntrechten und behielt sich die Vogtei (Schutzherrschaft) 
vor. 

– Die umfangreichere Gründungsurkunde, ohne Ausstellort und le-
diglich mit der Jahresangabe „1129“, liegt als Originalausfertigung 
im Hessischen Staatsarchiv Darmstadt. Auch dieses Dokument 
wurde von Erzbischof Meginher ausgestellt und besiegelt. Hier 
wird uns Clementia als „comitissa nobilis“ (hochadelige Gräfin) von 
Gleiberg vorgestellt. Das Adjektiv „nobilis“ kann in diesem Zusam-
menhang nur als Betonung verstanden werden. Sie übergab durch 
die Hand ihres Gatten – und damit Muntwalts – Graf Gerhards I. 
von Geldern Gott und Maria den Schiffenberg im Wieseckerwald 
mit über zwanzig Hufen Zubehör. Eindrucksvoll wird der Überga-
begestus Graf Gerhards beschrieben: er hob seinen Handschuh64 
hoch empor zu Gott. Nach mittelalterlichem Recht unterstand auch 
eine verehrungswürdige Clementia der Munt ihres Eheherrn. Es 
folgten Regelungen über die Neubruchzehnten, es folgte die Zu-
stimmung der Pfalzgräfin Gertrud,65 der ein Viertel des Wiesecker-
waldes66 gehörte – sie zählte zu der anderen luxemburgischen Tei-
lungspartei, also zur Seite der Nachfahren König Hermanns 
(† 1088) auf Burg Gleiberg; sodann folgte die Nennung der Be-
günstigten, der Augustinerchorherren und somit die Institution des 
Stifts, dann die Regelung der Vogtei: Der jeweils älteste Nach-
komme der Clementia sollte dieses Amt innehaben. Diese Stif-
tungsverfügung wurde unter den Bann der Apostel Petrus und 
Paulus, des Papstes und des Trierer Erzbischofs gestellt. Wer da-
wider frevelt, solle – so die markante spirituelle Poenformel – in 
ewiger Verfluchung mit Datan und Abiram67 in einem zweiten Tod 
in ewigem Feuer brennen, ohne vom Feuer aufgezehrt zu werden.  

In der umfangreichen Zeugenliste68 mit über 35 Geistlichen und Laien 
fehlt Clementias Sohn Graf Wilhelm von Luxemburg, der kurz zuvor mit 
dem Erzbischof von Trier in heftiger Fehde gelegen hatte. Unser beson-
deres Interesse erheischt die Person des Truchsessen der Clementia, 
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Gerhard, der wohl die Reise des alten Ehepaars vom Niederrhein her 
organisatorisch zu betreuen hatte. Des Weiteren – aus unserer mittel-
hessischen Sicht – die Ahnherren der Merenberger und der Solmser. 
Die Zusammensetzung der Liste spricht eindeutig dafür, dass auch die-
ser Rechtsakt in Trier am Hofe des Erzbischofs stattgefunden hat. Sind 
Gerhard und Clementia – so darf gefragt werden – mit dem Schiff ge-
kommen? Die Anwesenheit des Abtes Richard von Springiersbach69 
spiegelt die Tatsache, dass das neue Stift im Ostzipfel der Trierer Diö-
zese mit Chorherren aus diesem moselländischen Stift bei Kröv besie-
delt worden ist. Wahrscheinlich hat auch Clementia damals eine eigene 
Urkunde für das junge Stift über der Lahn erlassen, doch ist dieses Do-
kument zu Ende des 13. Jahrhunderts bei der Herstellung der „Schiffen-
berger Urkundenfälschungen“ geopfert worden – bis auf das Siegel, das 
einem Falsifikat auf das Jahr 1141 angefügt wurde:70 Eine weibliche Fi-
gur mit einem aufgeschlagenen Buch. Die Umschrift ist leider wegge-
bröselt.71 Die jüngste Dokumentation über frühe Frauensiegel im Rhein-
land bewertet diesen Siegelabdruck als echt.72 Wann die Gräfin von 
Geldern den Entschluss gefasst hat, im Rahmen der damals aufstre-
benden Kanonikerreform73 ein Stift ins Leben zu rufen, ist nicht sicher 
bekannt. Euler74 dachte an 1103/05, wohl eine gelehrte Spekulation auf 
Grund unzutreffender Prämissen. Ich gehe davon aus, dass Clementia 
erst gegen Ende ihres Lebens daran gedacht hat. Eines freilich muss 
klar sein: Verglichen mit der Altmünsterstiftung bei Luxemburg 1083 war 
Schiffenberg ein minder bedeutendes Objekt, wie schon Euler75 gese-
hen hat, ein persönliches Anliegen der Greisin, vor ihrem Tod aus dem 
fernen Wittum zum Heil ihrer Seele noch etwas Gottdienliches zu gestal-
ten. Doch gab es, wie so oft im Mittelalter, zugleich und ohne Wider-
spruch ein politisches Movens. Erst der Sieg des Trierer Erzbischofs im 
Kampf gegen Clementias Sohn Graf Wilhelm von Luxemburg hat 1127 
den Weg eröffnet, ein Zeichen der Versöhnung zu setzen: Mit dem Stift 
Schiffenberg wollte Clementia am Ende ihrer Tage hienieden auf Erden 
dem Frieden ein Zeichen widmen, dem Frieden zwischen den territorial-
politischen Rivalen Trier und Luxemburg. 

Nach Ausweis des Totenbuchs von Floreffe76 ist Clementia an einem 4. 
Januar verstorben: also 1130 oder wenige Jahre später. Neben ihrem 
ersten Gatten Konrad fand sie in der Altmünsterkrypta bei Luxemburg 
ihre ewige Ruhe77 – bis 1543, als das Kloster Zerstörung anheimfiel. Die 
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sterblichen Reste des Stifterpaares nebst der erwähnten Bleitafel für 
Graf Konrad wurden geborgen und offenbar im Neumünster bewahrt. 
Hier verlieren sich im 18. Jahrhundert die letzten Spuren. Die Memoria 
an Konrad und Clementia schien erloschen. 

Wir haben ein langes, von Gott gesegnetes Frauenleben im Zeitalter 
des Investiturstreits und des Ersten Kreuzzugs, mal in Saliernähe, mal in 
Salierferne, verfolgen können: von der wohl aus dem östlichen Pyrenä-
enumfeld stammenden Mutter über Aquitanien, Luxemburg, Geldern bis 
hin (wohl) nach Trier. Neun Kinder hat Clementia zwei Gatten ge-
schenkt: fünf Söhne und vier Töchter. Einen Sohn musste sie Gott auf 
dem Kreuzzug darbringen. 

Georges Duby in seinem bekannten Buch „Mütter, Witwen, Konkubi-
nen“78 hat das Leben der adeligen Frauen des feudalen Früh- und 
Hochmittelalters beschrieben: Mit dem Ende der Kindheit, mit 12 bis 14 
Jahren, nach dem Willen des Vaters verheiratet, oblagen sie der vor-
nehmsten Aufgabe, möglichst viele Kinder zu gebären, insbesondere 
den Stammhalter. Wenn die biologische Reproduktionsfähigkeit er-
schöpft war, zogen sich die Damen in die Rolle der „matrona nobilis“ zu-
rück, im Regelfall als Witwe, Clementia als Ehefrau. Sie wurden „vene-
rabiles“ (ehrwürdig) und gewannen Einfluss auf die Familienangelegen-
heiten. Andere traten als Witwe in ein Kloster oder in ein Stift ein. In die 
Rolle der pflicht- und normengebundenen Ehefrau hineingeboren und 
erzogen, hat Clementia sie erfüllt; es war eben ihr Weg in der damaligen 
Gesellschaft, Gott zu dienen, Gott, der sie – so der Glauben – an diesen 
Platz gestellt hatte. 

Clementias Nachleben konkretisiert sich nicht nur auf dem Schiffenberg 
bei uns an der Lahn. Clementias Nachkommen haben sich auf Königs-
ebene in Europa ausgebreitet: Kaiser Friedrich II., Kaiser Balduin I. von 
Konstantinopel und König Ludwig IX., der Heilige von Frankreich zählen 
ebenso dazu wie Landgraf Heinrich I. von Hessen, der 1265 mit Gießen 
auch die Schutzherrschaft über das Stift Schiffenberg erwarb. 
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